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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden 
 

Geschätzte Leserinnen und Leser  
 

In unserer neusten Ausgabe der 
Lerch Mitteilungen möchten wir Sie 
über aktuelle Themen informieren. 
 

Das Jahr 2015 ist schon bald Ge-
schichte. Die Wahlplakate sind 
verschwunden, eine neue Regie-
rung gewählt und die Landfrauen-
köchin des Jahres 2015 erkoren. 
 

Nach einem Sommer mit Rekord-
Hitze, zeigte sich auch der Herbst 
von seiner besten Seite und es 
wurden Rekord-Temperaturen ge-
messen. Das Ganze hat aber auch 
eine weniger erfreuliche Seite, die 
zunehmende Trockenheit bereitet 
Probleme. Die Menge des verfüg-
baren Grundfutters ist mancherorts 
ungenügend und es wird vermehrt 
Futter zugekauft werden müssen. 
Auch die Situation bei den Milch-
produzenten ist schwierig. Der 
Milchpreis ist seit längerem auf ei-
nem Rekord-Tief. Aufgrund des 
neuen Direktzahlungssystems sind 
die Direktzahlungen für Tierhalter 
gesunken und eine Verbesserung 
der Marktsituation ist nicht in Sicht. 
Mit diesen Problemen kämpfen 
nicht nur die Schweizer Milchpro-
duzenten, auch in den umlie-
genden Ländern ist der tiefe Milch-
preis ein grosses Thema. 
Die Landwirtschaftsbranche hat 
mit allerlei Problemen zu kämpfen 
und steht unternehmerisch gese-
hen vor grossen Herausforde-
rungen. Das ist auch bei uns im 
Treuhand zu spüren. Eine kompe-
tente und individuelle Beratung ist 
gefragter denn je. 
Unser Team steht Ihnen, wenn im-
mer möglich, gerne zur Seite.  
 

In dieser Ausgabe informieren wir 
Sie unter anderem über den Stand 
der Motion Müller betreffend Be-

steuerung von Bauland und über 
die steuerlichen Auswirkungen der 
FABI-Vorlage. 
 

Wertvolle Informationen werden 
Sie unter anderem auch zum 
Thema Erwachsenenschutzgesetz 
lesen können. 
 

Unser Team wurde mit einer aus-
gewiesenen Fachkraft verstärkt. In 
der Rubrik Personelles dürfen wir 
Ihnen unsere neue Mitarbeiterin 
vorstellen. 
 

Zu Beginn des neuen Jahres ste-
hen wieder unsere Informations-
veranstaltungen auf dem Pro-
gramm. Die Veranstaltungsdaten 
und Informationen werden wir 
Ihnen zu gegebener Zeit zustellen. 
Wir freuen uns jetzt schon, Sie 
persönlich begrüssen zu dürfen.  
 

Nun wünschen wir Ihnen viel Ver-
gnügen beim Lesen der Lerch 
Mitteilung. Wir danken Ihnen für 
die angenehme Zusammenarbeit 
und freuen uns, auch im neuen 
Jahr für Sie tätig zu sein.  
 

Und wie schon Wilhelm Busch 
sagte: "Wenn es Silvester schneit, 
ist Neujahr nicht weit." 
In diesem Sinne wünschen wir 
Ihnen frohe Festtage und viel 
Glück und Erfolg im neuen Jahr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Priska Brüderlin 

Mitglied der Geschäftsleitung 



2 

Steuerlich begünstigte Vorsorgezahlungen – Vorbezug  Säule 3a 
 
Wie bereits in den vergangenen 
Jahren, möchten wir Ihnen an 
dieser Stelle wieder aktuelle In-
formationen zu den steuerbe-
günstigten Vorsorgemöglichkei-
ten weitergeben. 
 

Einzahlungsmöglichkeiten 
Wichtigste Vorsorgemöglichkei-
ten für selbständigerwerbende 
Landwirte sind Zahlungen an die 
Säule 3a (gebundene Selbstvor-
sorge) und an die Säule 2b 
(überobligatorische berufliche 
Vorsorge).  
 

Einzahlungslimiten  
und Einzahlungsfrist 
Für das Jahr 2015 gelten folgen-
de Höchstbeträge an die Säule 
3a: 
·  mit gleichzeitigen Beiträgen an 

die 2. Säule: Fr. 6‘768.-. 
·  ohne Beiträge an die 2. Säule: 

20% des Erwerbseinkommens 
maximal Fr. 33‘840.-. 

Selbständigerwerbende Landwir-
te können sich freiwillig in der 
überobligatorischen beruflichen 
Vorsorge versichern lassen 
(Säule 2b). Für den Anschluss 
braucht es eine Vereinbarung mit 
einer Vorsorgestiftung. Meist 
wird dieser Vorsorgevertrag mit 
„Agrisano Prevos“ abgeschlos-
sen, der Vorsorgestiftung des 
Schweizerischen Bauernverban-
des. Dabei handelt es sich um 
die gesetzlich vorgesehene An-
schlussmöglichkeit beim Berufs- 
oder Branchenverband.  
Wer als Arbeitgeber BVG-pflich-
tiges Personal beschäftigt, kann 
aber auch mit der Pensionskas-
se, bei der seine Angestellten 
versichert sind, eine Vorsorge-

vereinbarung für eine freiwillige 
berufliche Vorsorge abschlies-
sen. Häufig sind die Landw. 
Angestellten sowieso bereits bei 
der Agrisano-Stiftung versichert. 
Gemäss Reglement gelten fol-
gende Höchstbeträge: 
·  bis Alter 40: 20% des versicher-

ten Einkommens (im Maximum 
AHV-Einkommen) 

·  ab Alter 41: 25% des versicher-
ten Einkommens (im Maximum 
AHV-Einkommen) 

 

Bitte tätigen Sie Einzahlungen in 
die steuerbegünstigten Vorsor-
gen rechtzeitig (idealerweise vor 
Mitte Dezember), damit diese 
gesichert noch im laufenden Jahr 
vom steuerbaren Einkommen in 
Abzug gebracht werden können. 
Verspätete Zahlungen werden 
von den Vorsorgeeinrichtungen 
aufs Folgejahr gebucht. 
 

Vor allem bei hohen Erwerbsein-
kommen empfehlen wir aus 
Gründen der Steuerplanung, die 
optimale Höhe der Vorsorgezah-
lungen rechtzeitig mit der Treu-
handstelle zu besprechen. 
 

Aktueller Gerichtsentscheid 
 

Vorbezug Säule 3a zur Re-
duktion von Hypothekar-
darlehen 
Vorsorgeguthaben in der Säule 
3a werden grundsätzlich norma-
lerweise frühestens fünf Jahre 
vor Erreichen des AHV-Renten-
alters zur Auszahlung fällig. Un-
ter bestimmten Voraussetzungen 
können diese Vorsorgegelder zu 
einem früheren Zeitpunkt ausbe-
zahlt werden. Die „Verordnung 
über die steuerliche Abzugsbe-

rechtigung für Beiträge an aner-
kannte Vorsorgeformen (BVV 3)“ 
regelt diese Ausnahmen ab-
schliessend. 
Konkret sieht die BVV 3 unter 
anderem die Möglichkeit vor, 
Vorsorgegelder frühzeitig zur 
Rückzahlung bestehender Hypo-
thekarverbindlichkeiten zu bezie-
hen. Genau einen derartigen 
Sachverhalt hatte das Bundes-
gericht im Januar 2015 zu 
beurteilen. 
Im Urteil BGE 2C_325/2014 be-
fasste sich das Bundesgericht 
mit dem Fall eines Solothurner 
Ehepaars, das im Frühling 2011 
innert weniger Tage insgesamt 
gegen Fr. 90'000.-- vorzeitig aus 
der Säule 3a bezog und damit 
ein Hypothekardarlehen tilgte. 
Bereits im Dezember 2011 wur-
den die Hypothekarschulden auf 
der betreffenden Liegenschaft 
dann wieder um Fr. 40'000.-- er-
höht, um Renovationsarbeiten zu 
finanzieren. 
Auszahlungen (Kapitalleistun-
gen) aus der gebundenen Vor-
sorge werden steuerlich zu ei-
nem besonders günstigen Tarif 
(Vorsorgetarif) getrennt vom üb-
rigen Einkommen besteuert, so-
fern alle Bedingungen gemäss 
der BVV 3 eingehalten sind. Im 
vorliegenden Fall erlebte das 
Ehepaar allerdings eine böse 
Überraschung. Das Steueramt 
des Kantons Solothurn gewährte 
den Vorsorgetarif lediglich für ei-
nen Teil der Kapitalleistung von 
knapp Fr. 50'000.-- und erfasste 
jenen Teil der Auszahlung, um 
den die Hypothek etwas später 
wieder aufgestockt wurde 
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Steuerlich begünstigte Vorsorgezahlungen – Vorbezug  Säule 3a
 
(Fr. 40'000.--) mit der ordentli-
chen Einkommenssteuer, dies 
notabene zusammen mit den üb-
rigen ordentlichen Einkünften, 
mit entsprechenden Auswirkun-
gen auf die Steuerprogression. 
Sowohl das Steuergericht des 
Kantons Solothurn erstinstanz-
lich als dann in der Folge auch 
das Bundesgericht lehnten die 
Beschwerde des Ehepaares ab 
und schützten den Entscheid des 
Steueramtes Solothurn. Laut 
Bundesgericht wurde mit der 
kurz nach der Amortisation er-
folgten Wiederaufstockung der 
Hypothek der Vorsorgeschutz 
„umgangen“ und damit gebun-
dene Mittel in den frei verfüg-
baren Privatbereich transferiert. 
Wieder einmal hat damit das 
Bundesgericht streng nach 
Buchstaben und eindeutig an der 
Praxis vorbei entschieden. In 
den vergangenen Jahren hatte 
sich steuerlich nämlich klar die 
Meinung durchgesetzt, dass 

auch für gewöhnliche Umbau-
oder Renovationsarbeiten ein 
Vorbezug aus der gebundenen 
Vorsorge möglich sei. Dies ist al-
lerdings nicht explizit in der 
BVV 3 so festgehalten. Ausser-
dem äussert sich das Bundes-
gericht auch nicht zur Frage, 
welche Frist zwischen einer Aus-
zahlung aus der gebundenen 
Vorsorge verbunden mit einer 
Hypothekartilgung und einer spä-
teren Wiederaufstockung der 
Hypothek verstreichen muss, 
damit der Vorsorgetarif gewährt 
wird. Zusätzlich ist nach diesem 
Entscheid auch unklar, ob Vor-
bezüge für Gebäudeunterhalts-
zwecke überhaupt weiterhin 
möglich sind oder nicht. Das 
Bundesgericht nimmt dazu nicht 
Stellung, es erwähnt lediglich, 
dass die Auszahlungsgründe in 
der BVV 3 abschliessend aufge-
zählt werden. Ein weiteres Mal 
schafft also ein Entscheid des 
obersten Gerichtes eine Rechts-

unsicherheit und löst kaum Prob-
leme. Als Konsequenz dieses 
Urteils ist also Vorsicht geboten, 
wenn nach Vorsorgebezügen zur 
Hypothekentilgung später die 
Hypothekarschulden wieder er-
höht werden sollen. Entweder 
sollten Investitionen in ein Ge-
bäude allein mit einem Vorbezug 
oder aber ausschliesslich über 
eine Schulderhöhung finanziert 
werden. Selbstverständlich ist 
die direkte Finanzierung aus 
vorhandenen eigenen Reserven 
nach wie vor unproblematisch, 
die steuerlich privilegierte Vor-
sorge ist ja dann nicht betroffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stephan Plattner 
Team Treuhand Landwirtschaft

Mehrwertsteuerpflicht mit Photovoltaik-Anlagen 
 
Der Ertrag aus Photovoltaik-An-
lagen ist grundsätzlich mehrwert-
steuerpflichtig. Die Pflicht, sich 
bei der Mehrwertsteuer anzu-
melden, ist aber erst gegeben, 
wenn im Jahr der massgebliche 
Umsatz von Fr. 100'000.-- über-
schritten wird. 

In der Regel liegt der Umsatz 
aus dem Stromverkauf unter der 
erwähnten Grenze. Aber aufge-
passt: sämtliche steuerpflichtigen 
Umsätze, die auf einem Betrieb 
erwirtschaftet werden, werden 
für die Prüfung der Steuerpflicht 
zusammengezählt. Steuerpflich-

tig bei der Mehrwertsteuer ist 
auch die Vermietung von Ma-
schinen, Lohnarbeiten, Pferde-
pension, Schlafen im Stroh und 
weitere Tätigkeiten, die nicht zur 
Urproduktion gehören.  
Wenn das Total die Grenze von 
Fr. 100'000.- überschreitet, muss 
bei der Mehrwertsteuerverwal-
tung angemeldet werden. 
Bei der Planung einer PV-Anlage 
muss die Mehrwertsteuer im Au-
ge behalten werden, weil der 
zusätzliche Umsatz die Steuer-
pflicht auslösen könnte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stephan Ryf 
Team Treuhand Landwirtschaft 
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Umsetzung Motion Leo Müller – Besteuerung Bauland 
 
Der Bundesrat hat anfangs Juni 
2015 das Vernehmlassungsver-
fahren zum Bundesgesetz über 
die Besteuerung land- und forst-
wirtschaftlicher Grundstücke er-
öffnet. Er setzt damit eine vom 
Parlament überwiesene Motion 
von Nationalrat Leo Müller um.  
Alle Grundstücke eines Land-
wirtschaftsbetriebes sollen von 
einer privilegierten Besteuerung 
profitieren, wie dies bis 2011 der 
Fall gewesen ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewinne aus dem Verkauf land- 
und forstwirtschaftlicher Grund-
stücke waren bis zu einem 
Grundsatzentscheid des Bun-
desgerichts im Jahr 2011 von 
der direkten Bundessteuer be-
freit (BGE 138 II 32). Im Jahr 
2011 hat das Bundesgericht die-
ses Privileg auf Grundstücke be-
grenzt, die dem Bundesgesetz 
über das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB) unterstellt sind. Die Ge-
winne aus dem Verkauf von Bau-
landreserven des Anlagevermö-
gens land- und forstwirtschaft-
licher Betriebe sind seitdem voll-
umfänglich steuerbar.  
 

In Erfüllung der Motion von Nati-
onalrat Leo Müller sieht die Ver-
nehmlassungsvorlage die Rück-
kehr zur privilegierten Besteue-
rung über die Gewinne sämtli-
cher Grundstücke eines land- 
oder forstwirtschaftlichen Betrie-
bes vor. Damit bleibt der Wert-
zuwachsgewinn steuerfrei. In 
den Kantonen soll der Gewinn 
der Grundstückgewinnsteuer un-
terliegen.  

Die Lerch Treuhand AG ist Mit-
glied im Treuhandverband Land-
wirtschaft Schweiz „treuland“, in 
welcher sich 62 Treuhandfirmen 
aus der ganzen Schweiz zusam-
mengeschlossen haben. 
„treuland“ hat ebenfalls am Ver-
nehmlassungsverfahren teilge-
nommen und eine Stellungnah-
me abgegeben. „treuland“ unter-
stützt die Bestrebungen des 
Bundesrates, die Steuergesetze 
in dem Sinne rasch zu ändern, 
um bei der Besteuerung land- 
und forstwirtschaftlicher Grund-
stücke auf die bis zum Bundes-
gerichtsurteil von 2011 aner-
kannten und von der Verwaltung 
angewendeten Steuerpraxis zu-
rückzukommen. Die Gesetzes-
vorlage bringt den Willen zur Lö-
sung dieses für die Landwirt-
schaft wichtigen Steuerproblems 
zum Ausdruck. 
 

Grundsätzlich wird in der Stel-
lungnahme gefordert, dass alle 
Grundstücke, welche einmal Ge-
schäftsvermögen eines Landwirt-
schaftsbetriebes waren und nie 
ins Privatvermögen oder ins Ge-
schäftsvermögen eines Nicht-
landwirtschaftsbetriebes über-
führt wurden, ab Inkrafttreten des 
neuen Gesetzes als Geschäfts-
vermögen eines land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebes gelten. 
Zudem wird ein möglichst baldi-
ges Inkrafttreten der neuen und 
präzisierten Bestimmungen spä-
testens auf den 1. Januar  2017 
mit Rückwirkung auf alle offenen 
Fällen beantragt. Die aktuelle 
Rechtsunsicherheit ist schnellst 
möglich zu beseitigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gemäss unseren Informationen 
wurden mehr als 50 Stellung-

nahmen abgegeben. Ein grosser 
Teil der Stellungnahmen ist ne-
gativ und viele stammen von 
Kantonen, welche finanzielle Ein-
bussen befürchten. Ein Teil der 
grösseren Parteien haben jedoch 
die Vernehmlassungsvorlage be-
fürwortet.  
 

Die Eidgenössische Steuerver-
waltung wird bis Anfang Februar 
2016 eine Botschaft an den 
Bundesrat abgeben. Nach der 
Genehmigung der Botschaft 
durch den Bundesrat sollen in 
der Frühlingssession die Kom-
missionen in den beiden Räten 
bestimmt werden, womit der Na-
tionalrat und der Ständerat die 
Änderungen im Bundesgesetz 
über die Besteuerung landwirt-
schaftlicher Grundstücke in einer 
Sondersession und in der Som-
mersession behandeln können. 
Ein Inkrafttreten ist somit frühes-
tens auf den 1. Januar 2017 rea-
listisch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da der Ausgang und der Zeit-
punkt noch nicht klar sind, emp-
fehlen wir weiterhin, bei Bauland-
verkäufen, falls möglich, zuzu-
warten bis die Situation und ein 
allfälliges Inkrafttreten geklärt 
sind. Ersatzbeschaffungen sind 
aber wie bisher möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas Nebiker 
Team Schätzung und Beratung 
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Besteuerung von Gewinnausschüttungen bei Genossensc haften 
 
In den letzten Jahren häufen sich 
die Fälle, dass Genossenschaf-
ten, vor allem Milch- und Kä-
sereigenossenschaften, liquidiert 
werden. Die Gewinnausschüt-
tungen an die Genossenschafter 
stellen bei diesen steuerbares 
Einkommen dar. 
 

Gemäss bestehendem Steuer-
recht, kommen Erträge aus Kapi-
talanteilsrechten, dies betrifft  
Aktien, Partizipationsscheine, 
Stammanteile an einer GmbH 
und Genossenschaftsanteile, in 
den Genuss der Milderung der 
wirtschaftlichen Doppelbelas-
tung. Die Bedingung allerdings 
ist, dass man mindestens 10% 
Anteil an der Körperschaft hat. 
 

Hat eine Genossenschaft zum 
Beispiel nicht mehr als 10 Mit-
glieder, die alle am Kapital 
gleichberechtigt sind, dann sind 
diese Voraussetzungen grund-
sätzlich erfüllt. 
 

Nach diversen kantonalen Ge-
richtsentscheiden wird aber eine 
privilegierte Besteuerung von Di-
videnden und Liquidationsge-
winnen nur bei denjenigen Ge-
nossenschaften anerkannt, wel-
che über ein sogenanntes 
Grundkapital  verfügen. Dies be-
trifft Genossenschaften mit An-
teilscheinen, die durch die Ge-
nossenschafter gezeichnet 

wurden und somit Risikokapital 
darstellen. 
 

Genossenschaften ohne Anteil-
scheine, das heisst ohne Grund-
kapital, kommen nach diesen 
Gerichtsentscheiden nicht  in 
den Genuss von einer privilegier-
ten Besteuerung, auch wenn die 
Anzahl der Genossenschafter 
höchstens 10 Mitglieder ausma-
chen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beim Bund wird die Gewinnaus-
schüttung aus einer qualifizierten 
Beteiligung von einer juristischen 
Person, wie auch Genossen-
schaften, zu 60% statt zu 100% 
besteuert. Bei den Kantonen er-
geben sich gegenüber dem Bund 
Unterschiede, die Besteuerung 
liegt aber ebenfalls zwischen 
50% und 60% der Gewinnaus-
schüttung. Dies aber nur, wenn 
die Genossenschaft über ein 
Grundkapital (Anteilscheine) ver-
fügt. 

Aufgrund dieser Sachlage emp-
fehlen wir denjenigen Genos-
senschaften, welche über kein 
sogenanntes Grundkapital  (An-
teilscheine) verfügen, Anteil-
scheine zu zeichnen oder eine 
Umwandlung in eine Aktienge-
sellschaft zu prüfen. Dies vor 
allem dann, wenn die Genos-
senschaft Liegenschaften be-
sitzt. Eine Umwandlung in eine 
AG kann steuerneutral erfolgen. 
Bedingung ist, dass die Um-
wandlung zu den Buchwerten 
erfolgt und die fünfjährige Sperr-
frist für eine Liquidation einge-
halten wird. 
 

Wir stehen Ihnen, liebe Genos-
senschafterinnen, liebe Genos-
senschafter, gerne für eine um-
fassende Beratung zur Verfü-
gung. Wir können Sie auch bei 
der Umwandlung begleiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ernst Lerch 
Verwaltungsratspräsident

Zollrückerstattung Treibstoff Landwirtschaft 
 
Beim Bearbeiten der Buchhal-
tungen stellen wir immer wieder 
fest, dass die Zollrückerstattung 
auf Treibstoff für die Landwirt-
schaft von den Landwirten nicht 
abgeholt wird. Wenn einmal das 
Formular nicht eingereicht wird, 
dann geschieht dies meistens 
auch die folgenden Jahre nicht 
mehr, weil mit dem positiven Be-
scheid auch schon das Formular 
für das nächste Jahr verschickt 

wird. Jeweils im November wird 
der Bescheid für das Vorjahr 
verschickt und im Dezember er-
folgt die Auszahlung. Wenn die 
Zollrückerstattung in der Buch-
haltung nicht ersichtlich ist, ge-
ben wir unseren Kunden einen 
Hinweis. Man kann diese maxi-
mal 2 Jahre rückwirkend bean-
tragen. Derzeit kann man somit 
die Rückerstattung für die Jahre 
2014 und evtl. noch 2013 

beantragen, falls man für das 
Jahr 2013 noch keine Rücker-
stattung erhalten hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christoph Ulrich 
Team Treuhand Landwirtschaft



6 

Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag 
 
Treffen kann es jeden - egal ob 
alt oder jung. Wird ein Mensch 
vorübergehend oder dauernd ur-
teilsunfähig, ist es meist vorbei 
mit der Selbstbestimmung. Dank 
dem neuen Erwachsenenschutz-
gesetz muss das nicht sein. Mit 
wenig Aufwand lässt sich das in 
guten Zeiten selbstverständliche 
Selbstbestimmungsrecht auch in 
schlechten Zeiten bewahren. Da-
für gibt es neu zwei Instrumente: 
den Vorsorgeauftrag und die Pa-
tientenverfügung. Damit bestim-
men Sie im Voraus, was zu tun 
oder zu unterlassen ist, falls Sie 
zum Beispiel wegen eines Un-
falls oder Altersdemenz urteils-
unfähig werden. Betroffen sind 
folgende drei Lebensbereiche. 
 

·  Die Personensorge:   
Dabei geht es um Entscheidun-
gen über medizinische und pfle-
gerische Behandlung sowie Hilfe 
im Alltag.  
 

·  Die Vermögenssorge:  
Sie umfasst die Verwaltung von 
Einkommen und Vermögen inkl. 
der Betreuung des Zahlungsver-
kehrs. 
 

·  Die Vertretung in rechtli-
chen Angelegenheiten:  

Dazu gehört im Wesentlichen 
das Eingehen oder Auflösen von 
Verträgen. 
 

Die Patientenverfügung 
Die Patientenverfügung ist nicht 
neu. Schon bisher haben viele 
Menschen ihre Wünsche zur 
medizinischen Behandlung vor-
sorglich festgehalten, für den 
Fall, dass sie urteilsunfähig wer-
den. 
Mit einer Patientenverfügung 
sorgt man für Situationen vor, in 
denen man durch einen Unfall 
oder eine Krankheit nicht mehr 
selber entscheiden kann. Man 
hält im Voraus fest, welchen me-
dizinischen Massnahmen man 
zustimmt und welche man ab-
lehnt. Das erleichtert Ärztinnen 
und Ärzten, schwierige Entschei-
dungen zu fällen und entlastet 
auch Angehörige. Das Gesetz 

hält nun für die ganze Schweiz 
einheitliche Regelungen bereit.  
 
Das können Sie in der Patien-
tenverfügung festhalten: 
 
·  Entscheidungsberechtigte 

Vertrauensperson 
 

·  Medizinische Behandlung:  
Wer an einer chronischen Krank-
heit leidet, kann zum Beispiel be-
stimmen, welche Behandlungen 
in welchem Krankheitsstadium 
geboten oder unerwünscht sind. 
Gesunde dagegen halten am 
besten generell ihre Überzeu-
gungen zur Behandlung bei 
Krankheit und Sterben fest. Et-
wa, ob alle medizinischen Mass-
nahmen ausgeschöpft werden 
sollen oder die Erhaltung des 
Lebens nicht um jeden Preis vor-
rangig ist. Solche Erklärungen 
sind wichtige Orientierungshilfen 
für Ärzte, Angehörige und Vor-
sorgebeauftragte. 
 

·  Lebensverlängernde Mass-
nahmen:  

Sie können zum Beispiel schrift-
lich auf künstliche Beatmung 
oder Reanimation verzichten, 
falls keine Heilung mehr möglich 
sein sollte. 
 

·  Patientengeheimnis:  
Sie legen fest, wer über Ihren 
Zustand informiert wird und Zu-
gang zum Krankenbett erhält, 

indem Sie Ärzte gegenüber be-
stimmten Personen vom Arztge-
heimnis entbinden. 
 

·  Sterbebegleitung und Ster-
beort:  

Sie bestimmen, wer in den letz-
ten Stunden bei Ihnen sein darf. 
Sie können auch angeben, ob 
Sie sich zu gegebener Zeit in ein 
Sterbehospiz oder nach Hause 
verlegen lassen wollen. 
 

·  Forschung, Organspende, 
Obduktion:  

Man darf Sie nur als Studienob-
jekt nutzen, wenn Sie das erlaubt 
haben. Das Gleiche gilt für die 
Organspende und meist auch für 
eine Obduktion. 
 

Form:  
Die Patientenverfügung muss 
schriftlich abgefasst, datiert und 
unterzeichnet sein. Dabei ist es 
egal, ob Sie das Dokument von 
Hand, mit der Schreibmaschine 
oder dem Computer schreiben. 
Sie können den Inhalt selber ver-
fassen oder eine Mustervorlage 
benützen. 
 

Hinterlegung:  
Laut Gesetz sollten Sie auf Ihrer 
Versichertenkarte eintragen las-
sen können, wo Sie Ihre Pati-
entenverfügung hinterlegt haben. 
Die behandelnden Ärzte wären 
auch verpflichtet, anhand der 
Karte zu prüfen, ob eine Patien-
tenverfügung vorliegt. 
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Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag 
 
Am besten informieren Sie eine 
Vertrauensperson, wo das Do-
kument zu finden ist. Halten Sie 
den Hinterlegungsort und die Ad-
resse der Vertrauensperson auf 
einem Kärtchen fest und führen 
Sie dieses stets bei sich, zum 
Beispiel im Portemonnnaie. 
 

Verbindlichkeit:   
Alle urteilsfähigen Personen kön-
nen eine Patientenverfügung 
schreiben. Ärzte müssen sich an 
die darin geäusserten Wünsche 
halten – auch dann, wenn sie ei-
ne andere Behandlung wählen 
würden oder die Angehörigen 
anderer Meinung sind. Die Ärzte 
dürfen die Patientenverfügung 
nur in zwei Fällen missachten: 
Erstens, wenn sie Ungesetzli-
ches verlangt wie etwa aktive 
Sterbehilfe – also dass der Arzt 
eine tödliche Überdosis verabrei-
chen solle. Zweitens, wenn be-
gründete Zweifel bestehen, dass 
der Inhalt tatsächlich Ihrem Wil-
len entspricht. Zum Beispiel, 
wenn Sie dazu genötigt wurden 
oder wenn sich die Wünsche 
nicht mehr mit späteren Äusse-
rungen decken. 
 

Gültigkeit:   
Die Patientenverfügung ist sofort 
gültig und gilt unbefristet. Den-
noch sollten Sie etwa alle zwei 
Jahre prüfen, ob der Inhalt noch 
Ihren Ansichten entspricht. Falls 
ja, datieren und unterzeichnen 
Sie die Verfügung erneut. Sie 
können Ihre Anordnungen auch 
jederzeit widerrufen. Es reicht, 
wenn Sie die Verfügung vernich-
ten oder eine neue Verfügung 
schreiben. 
 
Der Vorsorgeauftrag 
Wer infolge eines Unfalles, we-
gen plötzlicher schwerer Erkran-
kung oder Altersschwäche nicht 
mehr selber für sich sorgen kann 
und urteilsunfähig wird, ist auf 
die Hilfe Dritter angewiesen. Mit-
tels eines Vorsorgeauftrags kann 
jede urteilsfähige Privatperson 
sicherstellen, dass dann jemand 
anders die notwendigen Angele-

genheiten erledigen kann. Vor 
allem betagte Menschen können 
so ihren Willen rechtzeitig fest-
halten und eine nahestehende 
Person oder Fachstelle zur Re-
gelung ihrer Angelegenheiten für 
den Fall der Urteilsunfähigkeit 
beauftragen und ermächtigen. 
 

„Liegt ein rechtsgültiger Vor-
sorgeauftrag vor, können sehr 
oft Massnahmen der KESB, 
die meist mit zusätzlichem 
Aufwand und Kosten verbun-
den sind, vermieden werden.“ 
 

Die Personensorge umfasst die 
Befugnis, über medizinische 
Massnahmen zu entscheiden, 
sofern keine Patientenverfügung 
vorliegt. Ebenso, ob die notwen-
dige Pflege zu Hause erfolgt 
oder im Pflegeheim. Bei der Ver-
mögenssorge geht es vorwie-
gend um den Zahlungsverkehr 
und die Bewirtschaftung von Ein-
kommen und Vermögen. Die 
Vertretung im Rechtsverkehr be-
rechtigt vor allem, Verträge ab-
zuschliessen oder aufzulösen. 
 

Form: 
Ein Vorsorgeauftrag muss ent-
weder von Hand geschrieben 
und unterzeichnet oder notariell 
beurkundet werden. Die Aufga-
ben, die der beauftragten Person 
übertragen werden sollen, müs-
sen klar umschrieben sein. Es 
können auch Einzelaufgaben 
übertragen werden und es kön-
nen Weisungen für die Umset-
zung der Aufträge erteilt werden. 
Je nach Komplexität eines Vor-
sorgeauftrages kann es sinnvoll 
sein, für die Errichtung ein Nota-
riat, eine Rechtsberatungsstelle 
oder beispielsweise die Pro 
Senectute beizuziehen. Der Vor-
sorgeauftrag kann jederzeit ab-
geändert oder widerrufen wer-
den. 
 

Aufbewahren:   
Taucht das Dokument im Ernst-
fall nicht auf, nützt die beste Vor-
sorge nichts. Verwahren Sie es 
deshalb nicht im Banksafe. Bes-
ser übergeben Sie den Vorsor-

geauftrag bereits der Person Ih-
res Vertrauens. Sie können den 
Hinterlegungsort zusätzlich auf 
dem Zivilstandsamt melden, 
dann wird der Ort im Personen-
standsregister eingetragen. 
 

Vertrauensperson:   
Sie können jede handlungsfähi-
ge Person über 18 Jahren zu 
Ihrer Vertreterin oder Ihrem Ver-
treter ernennen. Sinnvoll ist es, 
eine Ersatzfrau oder einen Er-
satzmann zu bestimmen, falls 
die Nummer eins das Mandat 
nicht übernehmen kann. Es ist 
auch möglich, eine juristische 
Person einzusetzen. Diese be-
stimmt dann, welche Person aus 
ihrem Umfeld für Sie tätig wird. 
 

Gültigkeit:  
Um einen Vorsorgeauftrag zu er-
teilen, muss man urteilsfähig und 
über 18 Jahre alt sein. Der Auf-
trag tritt erst in Kraft, wenn Sie 
nicht mehr urteilsfähig sind. Er 
erlischt, sobald Sie wieder ur-
teilsfähig werden. Bevor die 
Vertrauensperson tätig werden 
kann, muss sie sich an die Er-
wachsenenschutzbehörde wen-
den. Erfährt die Behörde  sonst-
wie von der Urteilsunfähigkeit, 
informiert sie sich beim Zivil-
standsamt, ob ein Vorsorgeauf-
trag vorliegt. 
Die Behörde prüft, ob das Do-
kument gültig ist, ob Sie tatsäch-
lich urteilsunfähig sind und die 
von Ihnen beauftragte Person 
geeignet ist. Ist alles in Ordnung, 
erhält die Vertrauensperson eine 
Urkunde über ihre Befugnisse. 
Erst damit kann sie über Ihr Kon-
to verfügen, den Mietvertrag kün-
digen oder über eine notwendige 
medizinische Behandlung ent-
scheiden. 
Solange Sie urteilsfähig sind, 
können Sie den Vorsorgeauftrag 
jederzeit widerrufen, zum Bei-
spiel indem Sie die Urkunde ver-
nichten. 
 

Honorar:   
Fragen Sie Ihre Vertrauensper-
son, welche Entschädigung sie 
sich vorstellt – und vermerken 
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Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag 

Sie den Tarif in der Vorsorgevoll-
macht. Bei professionellen Hel-
fern wie Anwälten, Treuhändern 
oder Bankangestellten müssen 
Sie mit bis zu 200 Franken pro 
Stunde rechnen. Für Privatper-
sonen empfiehlt die Pro Senec-
tute 25 bis 30 Franken pro Stun-
de. Natürlich darf die bevoll-
mächtigte Person auch auf ein 
Honorar verzichten. Ist nichts 
festgelegt, legt die Erwachse-
nenschutzbehörde den Tarif fest. 
Notwendige Spesen dürfen 
Ihnen so oder so belastet wer-
den. 

Vertretung bei medizinischen 
Massnahmen: 
Ohne Patientenverfügung oder 
Vorsorgeauftrag entscheiden die 
nächsten Angehörigen über me-
dizinische Massnahmen – falls 
die Erwachsenenschutzbehörde 
keinen Beistand mit Vertretungs-
recht eingesetzt hat. Angehörige 
werden von den Ärzten über den 
Zustand und die Behandlungs-
möglichkeiten informiert und be-
raten. Der Entscheid über den 
Behandlungsplan liegt nicht beim 
Arzt, sondern beim vertretungs-
berechtigten Angehörigen. 

In Zweifelsfällen oder wenn kei-
ne Person zur Verfügung steht, 
bestimmt die Erwachsenen-
schutzbehörde. Sie entscheidet, 
wer von den Angehörigen das 
Sagen hat, 
oder setzt ei-
nen Vertre-
tungsbeistand 
ein. 
 
 
 
 

Thomas Nebiker 
Team Schätzung und Beratung

AgroOffice, E-Banking: Fehler vermeiden 
 
Ein sehr nützlicher Zusatz zum Buchhaltungspro-
gramm AgroOffice ist das Modul E-Banking. Damit 
können die zu zahlenden Rechnungen eingelesen, 
kontiert und der Vergütungsauftrag elektronisch an 
die Bank zur Zahlung übermittelt werden. Zusätz-
lich können die Kontoauszüge elektronisch herun-
tergeladen und im Programm weiter verarbeitet 
werden. 
 

Mit E-Banking von AgroOffice sparen Sie nach der 
Einführungszeit viel Arbeit. Allerdings ist eine gute 
Einführung und sorgfältiges Arbeiten notwendig. 
Dank der Fernwartung können wir Sie dabei un-
terstützen. 
 

Für die aktiven Benutzer ein paar Tipps, wie sich 
Fehler und die mühsame Suche nach Differenzen 
vermeiden lässt. 
 
Die richtige Reihenfolge der Arbeitsschritte 
beachten: 
·  Wenn Rechnungen mit AgroOffice Faktura 

gestellt werden, müssen als erstes die Zah-
lungseingänge verbucht werden (ESR-Daten 
oder manuell). Werden die Eingänge manuell 
abgebucht, darauf achten, dass das Zah-
lungsdatum und der Betrag genau mit der 
Bank übereinstimmen. 
 

·  Kontendaten herunterladen und bearbeiten. 
Der Schlusssaldo der verarbeiteten Periode 
muss übereinstimmen! Finden Sie die Diffe-
renzen nicht selber, rufen Sie uns an, wir hel-
helfen per Fernwartung. 
 

Fehler vermeiden  
Zahlungen erfassen: Werden die Zahlungen erst-
mals mit AgroOffice erfasst, so muss jeweils die 
Adresse des Rechnungsstellers richtig erfasst 

werden. Bei den orangen Einzahlungsscheinen 
heisst es aufpassen, wenn mehrere Rechnungs-
steller dieselbe Bank haben. Wird beim Empfänger 
vom Programm eine falsche Adresse vorgeschla-
gen, muss die richtige Adresse einmalig neu 
erfasst werden. Das wird über das Feld "Adresse 
wählen" erledigt ("neuer Kreditor").  
 

Sollte die Adresse falsch sein, hat das keinen Ein-
fluss auf die Zahlung. Das Geld wird auf das 
richtige Konto überwiesen. Für die Buchhaltung ist 
es aber wichtig, dass der richtige Name erfasst 
wird. 
 

Beim Erstellen der Zahlungsaufträge das Fällig-
keitsdatum nicht auf dem aktuellen Tag belassen, 
sondern auf den nächsten Tag setzen. Ein Auftrag 
wird in aller Regel erst am nächsten Werktag aus-
geführt. Wenn Sie das beachten, lassen sich Ab-
Abweichungen beim Buchungsdatum vermeiden.  
 

Zahlungen in 
Fremdwährungen 
in einem separa-
ten Auftrag über-
mitteln. 
 

Übermittelte Auf-
träge nicht sofort 
verbuchen, son-
dern erst im Pro-
grammteil "Kon-
tenabgleich".  
 
 

 
Beachten Sie 
auch das Hand-
buch. 
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AgroOffice, Abschluss und Kontobrowser 
 
Jahresabschluss 
Wenn mit AgroOffice ein oder mehrere Jahresab-
schlüsse erstellt wurden, so können Sie das 
Schlussinventar (Vieh, Vorräte, Abgrenzungen) 
selber im Programm eingeben.  
 
Wie gehe ich vor?  
·  Kontrollieren, ob der definitive Jahresab-

schluss 2014 gemacht, bzw. die von uns 
übermittelte Datensicherung eingelesen wur-
de. Vergleichen Sie im Geschäftsjahr 2015 in 
der Konteneinsicht den Saldo des Kontos 
2800 Eigenkapital mit dem ausgedruckten 
Jahresabschluss 2014. Die Saldi müssen 
übereinstimmen. 

 

·  Im Programm Drucken, Vorschau wählen und 
dort die Hilfsliste Inventarerfassung, drucken. 
Um den Jahreswechsel manuell die aktuellen 
auf dem Betrieb vorhanden Bestände erfas-
sen. Alternativ können Sie auch die von uns 
zugestellten Formulare verwenden. 

 

·  Haben Sie die Inventarliste ausgefüllt, wählen 
Sie im Programm AgroOffice den Punkt Ab-
schluss erstellen. Keine Angst, Sie und wir 
können die Angaben bis zum definitiven Ab-
schluss korrigieren und ergänzen. Machen Sie 
die Eingaben bis zum Schritt 3. Die Bestan-
deserfassung der Vorräte und Tiere sollten 
keine grossen Probleme bereiten. Die übrigen 
Punkte können Sie auch mit gutem Gewissen 
uns überlassen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So finden sie die Hilfsliste Inventarerfassung 
 
Sie können mit den Jahresabschlussarbeiten Ende 
Jahr beginnen, auch wenn die Geldbuchungen 
wegen fehlender Auszüge noch nicht komplett er-
fasst sind. 
Bei Fragen rufen Sie uns bitte an, wir helfen Ihnen 
gerne weiter.  

Nützlicher Kontobrowser 
Was wurde bisher oder in den Vorjahren auf die-
ses oder jenes Konto verbucht? AgroOffice bietet 
eine einfache Möglichkeit, Konti nachzusehen, oh-
ne das Rechnungsjahr zu wechseln. In der 
Konteneinsicht klicken sie mit der rechten Maus-
taste  auf das gewünschte Konto und können dann 
den Kontobrowser mit dem gewünschten Jahr 
starten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit rechter Maustaste den Kontobrowser starten 
 
Es wird ein zusätzliches Fenster geöffnet, in wel-
chem Sie die Konti der vergangenen Jahre oder 
auch des aktuellen Jahres ansehen und durchsu-
chen können. Das Fenster mit dem Feldstecher 
können Sie im Hintergrund offen lassen um bei 
Bedarf in alten Buchhaltungen nach Informationen 
zu suchen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ansicht im Kontobrowser ist grün hinterlegt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urs Nussbaumer 
Team Treuhand Landwirtschaft



10 

Auswirkungen der FABI-Vorlage ab dem 01.01.2016 
 
Das Schweizer Stimmvolk hat am 09.02.2014 mit 
62 Prozent Ja-Stimmen der Vorlage zur Finanzie-
rung und Ausbau der Bahninfrastruktur FABI zu-
gestimmt. 
Für die unselbständig Erwerbenden bedeutet dies, 
dass ab dem 01.01.2016 bei der direkten Bundes-
steuer künftig maximal CHF 3‘000.00 als Fahrt-
kosten in Abzug gebracht werden können. 
Die Kantone gehen sehr unterschiedlich mit die-
sem Thema um. Teilweise wurden pauschale Ab-
züge zwischen CHF 3‘000.00 und CHF 6‘000.00 
beschlossen oder sind in Vernehmlassung. Wie-
der andere Kantone belassen den Fahrkos-
tenabzug wie bisher. 
Für Arbeitnehmende, die im Besitz eines Ge-
schäftsfahrzeuges sind, hat die FABI-Vorlage 
weitere Konsequenzen. 
Der einzelne Mitarbeitende muss in der Steuerer-
klärung 2016 die „unentgeltliche Beförderung 
zwischen Wohn- und Arbeitsort“ direkt in der pri-
vaten Steuererklärung als übriges Einkommen 
erfassen (CHF 0.70 / km Arbeitsweg). Dieses Ein-
kommen wird im Rahmen der Berufslauslagen bei 
der direkten Bundessteuer um maximal 
CHF 3‘000.00 reduziert.  
Bei Mitarbeitenden, die vollständig oder teilweise 
im Aussendienst arbeiten, muss zukünftig unter 
Ziffer 15 (Bemerkungen) des Lohnausweises der 
prozentmässige Anteil der Aussendiensttätigkeit 
angegeben werden. 
 
 

Ausgangslage Beispiel 1: 
 
Kaufpreis: Geschäftsfahrzeug  
 CHF 50‘000.00 (ohne MWST) 
Arbeitsweg: 20 km / Weg (keine  
 Aussendiensttätigkeit) 
 
Deklaration beim Lohnausweis: 
- Das Feld F ist anzukreuzen  
- Unter Ziffer 2.2 „Privatanteil Geschäftswagen“ 

sind CHF 4‘800.00 (CHF 50‘000.00 x 9.6 %)  
 aufzurechnen 
 
Einkommensaufrechnung bei der  
direkten Bundessteuer: 
- Beim übrigen Einkommen sind  
 CHF 6‘160.00 zu deklarieren  
 (220 Arbeitstage x 2 x 20 km x CHF 0.70) 
 
Fahrkosten zwischen Wohn- und  
Arbeitsort: 
- Maximaler Abzug von CHF 3‘000.00 
 
�  Als Einkommen ist neu CHF 3‘160.00           

steuerbar. 

Ausgangslage Beispiel 2: 
 
Kaufpreis: Geschäftsfahrzeug  
 CHF 50‘000.00 (ohne MWST) 
Arbeitsweg: 20 km / Weg (40 % Aussen-

diensttätigkeit) 
 
Deklaration beim Lohnausweis: 
- Das Feld F ist anzukreuzen  
- Unter Ziffer 2.2 „Privatanteil Geschäftswagen“ 

sind CHF 4‘800.00 (CHF 50‘000.00 x 9.6 %)  
 aufzurechnen 
- Vermerk bei Ziffer 15 „40 % im  
 Aussendienst“ = 60 % unentgeltlicher  
 Arbeitsweg  
 
Einkommensaufrechnung bei der  
direkten Bundessteuer: 
- Beim übrigen Einkommen sind  
 CHF 3‘696.00 zu deklarieren  
 (60 % von 220 Arbeitstagen =  
 132 x 2 x 20 km x CHF 0.70) 
 
Fahrkosten zwischen Wohn- und  
Arbeitsort: 
- Maximaler Abzug von CHF 3‘000.00 
 
�  Als Einkommen ist neu CHF 696.00 steuerbar. 

 
Weitere steuerliche Neuerungen:  
 

Ab dem Kalenderjahr 2016 können die Kosten der 
berufsorientierten Aus- und Weiterbildung in Ab-
zug gebracht werden, wenn sie jährlich 
CHF 12‘000.00 nicht übersteigen und nicht vom 
Arbeitgeber bezahlt werden. Ausbildungskosten 
bis zur Sekundarstufe II sind nie abzugsfähig. 
 
Arbeitgeber, die dem Arbeitnehmenden effektive 
Vergütungen an die Aus-, Weiterbildung und Um-
schulung erstatten, müssen diese Kosten in der 
Ziffer 13.3 „Beiträge an die Weiterbildung“ dekla-
rieren. Auslagen, die direkt an Dritte (z.B. 
Bildungsinstitut) bezahlt werden, müssen nur dann 
im Lohnausweis angegeben werden, wenn die 
Rechnung auf den Arbeitnehmer ausgestellt ist.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nathalie Steiner 
Team Treuhand Gewerbe
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Sozialversicherungen 2016 
 
Ab 01.01.2016 erhöht sich die Lohnobergrenze 
bei der obligatorischen Unfallversicherung sowie 
bei der Arbeitslosenversicherung von 
CHF 126‘000.00 auf CHF 148‘200.00. 
Selbständigerwerbende sind ebenfalls im Bereich 
der Familienzulagen betroffen. Neu müssen sie 
auf ein Maximum von CHF 148‘200.00 Beiträge 
entrichten. 

Der Beitragssatz der EO wird von 0.5 % auf 
0.45 % gesenkt. Dies ergibt neue Arbeitnehmer- 
und Arbeitgeberbeiträge von Total 10.25 % (bisher 
10.30 %) des massgebenden Lohnes.  
Arbeitgebende und Arbeitnehmende leisten somit 
neu einen AHV/IV/EO-Beitrag von je 5.125 %. 
ACHTUNG: Die dritte Kommastelle erfordert unter 
Umständen eine Anpassung vom Lohnprogramm.

 
 

Gebäudeunterhalt 
 
Bei grösserem Gebäudeunterhalt wird von der 
Steuerverwaltung vermehrt nach Fotos gefragt, 
welche den Zustand vor und nach den ausgeführ-
ten Arbeiten dokumentieren.  
Vor grösseren Unterhaltsarbeiten (Dächer, Fassa-
den, Plätze, Stützmauern etc.) darum den Zustand 
fotografisch festhalten. 

 
 
 
 
 

 
 

Stichprobe 2016 „Einkommenssituation“ Buchhaltungsj ahr 2015 
 
Seit Anfang November rekrutiert das Link Institut 
Luzern im Auftrag der Agroscope Ettenhausen die 
Betriebe für die Erhebungskampagne 2016. Bei 
dieser Stichprobe wird die Einkommenssituation 
des Buchhaltungsjahres 2015 erfasst. Falls Sie 
vom Link Institut telefonisch für die Teilnahme an-
gefragt werden, dann stimmen Sie bitte nur dann 
zu, wenn: 
 

1. Ihr Buchhaltungsabschluss in den letzten 
Jahren bis zum 31. Juli des Folgejahres 
erstellt wurde. 

2. Sie bereit sind, mindestens die Punkte 4, 
5, 11, 12 und 13 des "Erhebungsbogen 
Betriebsleiter" auszufüllen (Zeitaufwand 
ca. 20 min). Für diesen Aufwand werden 
sie mit Fr. 60.- entschädigt. 

 

Wenn diese beiden Punkte nicht erfüllt werden, 
dann sagen Sie bitte bereits bei der ersten telefo-
nischen Anfrage ab. Das erspart uns aufwändige 
Rückfragen und spätere Absagen.  
 

Für unseren Aufwand erhalten wir eine Entschädi-
gung, diese ist aber nur dann kostendeckend, 
wenn kein ausserordentlicher Aufwand entsteht. 
Dies ist dann der Fall, wenn wir den Erhebungs-
bogen Betriebsleiter nicht mit den Buchhal-
tungsunterlagen erhalten oder der Erhebungsbo-
gen mangelhaft ausgefüllt ist.  
 

Bei Fragen zu dieser Erhebung wenden Sie sich 
innerhalb der Lerch Treuhand bitte an: 
 

Christoph Ulrich / 061 976 95 39  
christoph.ulrich@lerch-treuhand.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen sind auf der Website 
„www.einkommenssituation.ch“ erhältlich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christoph Ulrich 
Team Treuhand Landwirtschaft
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Personelles 
 
Eintritt - Herzlich willkommen! 
 
Melanie Roussis Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen, Mandatsleiterin 
Seit 1. Mai 2015 arbeitet Melanie Roussis in der Abteilung von Reto Bobst. Als ge-
lernte Kauffrau mit Weiterbildung zur Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen mit 
eidg. Fachausweis erstellt sie als Mandatsleiterin Jahresabschlüsse, Mwst-Abrech-
nungen und Steuererklärungen. Melanie Roussis wohnt in Känerkinden. Ihr Hund, 
Gartenarbeit und Lesen gehören unter anderem zu ihren vielfältigen Interessen. 
 

 
 

Zum Schluss… 
 

wünschen wir Ihnen einen guten Abschluss des 
Jahres 2015!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lerch Treuhand AG   
Gstaadmattstr. 5 
 4452 Itingen BL 

Tel. 061 976 95 30 
www.lerch-treuhand.ch 


